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1. Einleitung

D as Konzept der M itbestim m ung ist in der Bundesrepublik Deutschland ein 
genuin gewerkschaftliches Instrum ent zur Intervention in wirtschaftliche Pla- 
nungs- und Steuerungsprozesse. Es soll „zur Dem okratisierung der W irt
schaft“ führen. Infolgedessen ist hier die Erweiterung eines historisch ge
w achsenen Konzeptes angesprochen, das in seiner Entstehung nach dem 
zweiten W eltkrieg nicht auf die Einbeziehung von Umweltschutzaspekten 
ausgelegt war. Es ist den Gew erkschaften, genauer dem hierfür zuständigen 
Dachverband D G B, bisher nicht gelungen, eine solche Erweiterung bestehen
der M itbestim m ungsrechte auf irgendeiner Ebene durchzusetzen.

D a die Unternehmen über das Verursacherprinzip zunehmend in die Verant
w ortung genommen werden und die Gew erkschaften und die Unternehmer
verbände breitere Program m atiken im neuen Them enfeld „Umweltschutz“ 
entw ickelt haben, hat sich hier ein erheblicher Problem stau aufgebaut, der in 
der nächsten Z eit einen Durchbruch bei der Verregelung von Umweltthemen 
auch im Bereich industrieller Beziehungen erwarten läßt. D aher können zum 
heutigen Zeitpunkt nur die Konzeptionen und Initiativen auf seiten der be
trieblichen Interessenvertretungen und der Gew erkschaften beschrieben wer
den, die auf eine Ausweitung der M itbestim m ung drängen. D er anstehende 
Durchsetzungs- und Aushandlungsprozeß ist kom plex, unübersichtlich und 
wenig vorstrukturiert, es gibt bisher nur wenig konsensuale Anknüpfungs
punkte zwischen den Tarifparteien, und es ist nicht zu erwarten, daß die 
traditionellen Regulierungsmuster der industriellen Beziehungen umstands
los auf den Umweltschutz übertragen werden. Vielm ehr ist die Entstehung 
neuer, ökologisch erweiterter Arbeitsbeziehungen anzunehmen, deren K on
turen sich erst auszuprägen beginnen und kaum analysiert sind.

2 . Entwicklung und Stand der gewerkschaftlichen Programmatik 
im Bereich Umweltschutz

Auch in den Gew erkschaften ist inzwischen anerkannt, daß die Thematisie- 
rung von Umweltproblem en, die Bew ußtseinsbildung und M obilisierung der 
Bevölkerung außerhalb der Betriebe stattgefunden hat. D ie Bürgerinitiativen 
und O rganisationen der Umweltbewegung haben den gesellschaftlichen 
D ruck entfaltet, seit 1 9 7 0  ist eine Aufnahme dieses Them as in die Program 
me der Parteien und Verbände festzustellen (ausführlich Küppers, Lund- 
green, Weingart 197 8 ). So bildeten sich im Sommer 1971  in einzelnen DG B- 
Landesbezirken erste Ausschüsse aus Vertretern der Einzelgewerkschaften 
„zur Suche nach der eigenen Identität“ (Kuhlke 1 9 8 6 ,1 6 2 )  und machten sich
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auf die Standortsuche für eine gewerkschaftliche Umweltschutzpolitik (vgl. 
auch A rbeit &c Ö kologie 15/1991, 4).

Eine andere Sichtweise der historischen Grundlagen gew erkschaftlicher Um
w eltpolitik, die durch den Anspruch „W ir waren schon vor den Grünen d a“ 
charakterisiert wird (G ötz  1 9 8 0 ,1 7 ) ,  hatte die grundlegende Konstellations
änderung nicht erkannt, vor der alle gesellschaftlichen Akteure standen. D ie
se Position behauptete, daß die Gewerkschaften sich schon immer um Um
w eltproblem e geküm mert hätten in ihrem Bemühen, „die aufgrund der Indu
strialisierung zu verzeichnende Gefährdung der Arbeits- und Lebensbedin
gungen der Arbeitnehm er und ihrer Familien abzuw ehren“ (ebenda). Ge

. w erkschaftsarbeit erschöpfe sich eben nicht in der Regelung der Entlohnung 
und anderer Arbeitsbedingungen, ein Schwerpunkt w ar immer der Arbeits
und Gesundheitsschutz. Das DGB-Grundsatzprogram m  von 1963  gibt die 
Betonung des Gesundheitsschutzes und der staatlichen Verantw ortung dafür 
deutlich wieder; die Gew erkschaften könnten auch auf weitgehende Erfolge 
bei der Verbesserung der Arbeitsschutzgesetzgebung verweisen.

Dennoch läuft diese Position der faktischen Fortführung traditioneller ge
w erkschaftlicher Program m atik Gefahr, den Umbruch in der gesellschaftli
chen Problem lage, die entsprechenden Schranken bisheriger Regelungen und 
den neuartigen Regulierungsbedarf zu verkennen. D ie W andlung von der 
W achstum s- zur Risikogesellschaft berührt schließlich fundamental die bis
herigen Grundlagen gew erkschaftlicher Erfolge (Beck  1 9 8 6 , 25  ff.) und ent
hält das R isiko, daß ein Beharren auf diesen Erfolgsstrategien die Umwelt
problem e eher vergrößert.

Im Zentrum  der ersten gewerkschaftlichen Diskussionen stand weniger die 
gesellschaftspolitische Q ualität dieser neuen Herausforderung als die Frage 
der Zuständigkeit. A uf der einen Seite w ar klar, daß die Arbeits- und Lebens
qualität der Arbeitnehmer durch die Umweltkrise zunehmend beeinträchtigt 
wird und dam it die gew erkschaftlichen Bemühungen um die H ebung des 
Lebensstandards durch Lohnsteigerungen und der A rbeitsqualität durch 
Qualifizierung und Gesundheitsschutz wieder zunichte gem acht werden 
(IG M -K ongreß „Q ualität des Arbeitslebens“ 197 2 ). A uf der anderen Seite 
hatten andere O rganisationen bereits die Zuständigkeit für Umweltfragen 
übernommen, so die sozial-liberale K oalition m it ihrem umfassenden Um
weltprogramm sowie die wachsende Umweltbewegung, die sich distanziert
kritisch zur Gewerkschaftsbewegung stellte (Müller 1 9 8 9 , 3 ff.).

Die Suche nach der umweltpolitischen Identität war wesentlich die Suche 
nach der erforderlichen Ausweitung der gewerkschaftlichen Program m atik 
und gleichzeitig nach ihrer begründeten Begrenzung und Abgrenzung gegen
über anderen Gruppen und Organisationen. Dieser Prozeß ist bis heute nicht 
abgeschlossen. E r begann m it den Leitlinien zum Umweltschutz des D G B  
vom M ai 1 9 7 2  (Schneider 1 9 8 6 ,1 9 0 -1 9 2 ) .
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In den DGB-Leitsätzen wird diese Standortbestimmung eindeutig vorgenommen:
O Der DGB betrachtet das Recht auf menschenwürdige Umwelt als ein soziales Grund

recht, dem der gleiche Rang zukommt wie Gesundheit, Bildung, soziale Sicherheit 
oder angemessene Wohnung und humaner Städtebau, 

o Es ist Aufgabe eines modernen Sozialstaates, dafür Sorge zu tragen, daß eine men
schenwürdige Umwelt gewährleistet wird. Zwischen einer humanen Arbeitswelt, 
einer humanen Gesellschaft und einer menschenwürdigen Umwelt besteht ein unlös
barer Zusammenhang.

o Umweltpolitik ist Gesellschaftspolitik und nicht nur eine technologische Aufgabe. 
Die allseitige Zustimmung und die allgemeine Forderung nach einer wirksamen 
Umweltpolitik können nicht darüber hinwegtäuschen, daß bei der Aufstellung und 
Durchsetzung von konkreten Programmen handfeste wirtschaftliche und gesell
schaftliche Interessen zu überwinden sind.

o Der DGB fordert, daß die Gewerkschaften in allen sachverständigen Gremien, in 
allen Kommissionen und Ausschüssen entsprechend ihrer Bedeutung beteiligt wer
den. Das erstreckt sich insbesondere auf die Mitbestimmung an der laufenden Pla
nung.

Die N otw endigkeit der gew erkschaftlichen Intervention im Bereich Umwelt
politik wird m ehrfach begründet: Einm al wird die wirtschaftspolitische Stra
tegie der Bundesregierung angeführt, die durch massive Umverteilung die 
Voraussetzungen für Investitionsbereitschaft und W irtschaftsw achstum  zu 
schaffen sucht, aber der politische W ille mangelt, Umweltzerstörung und 
M assenarbeitslosigkeit zu bekäm pfen. Zweitens sei der M arktm echanism us 
nicht in der Lage, Umweltschäden zu verhindern; im Gegenteil, er läßt sie zu, 
indem kurzfristige Einzelinteressen, d .h. einzelbetriebliche Kosteneinsparun
gen, den V orrang vor längerfristigen Gesamtinteressen haben. „Der kosten
lose Faktor N atur brauchte nicht in die w irtschaftliche Kalkulation einbezo
gen zu werden, da die Umweltschäden ja  von der gesamten Gesellschaft, d .h. 
im wesentlichen von den Arbeitnehmern über Steuern und Abgaben zu be
zahlen w aren“ (Schneider 1 9 8 6 ). Drittens haben deshalb „ . . .  die Arbeitneh
mer schließlich auch ein w irtschaftliches Interesse am Schutz ihrer Umwelt, 
denn sie müssen letztlich die Folgen und Auswirkungen von unterlassenem 
Umweltschutz entweder direkt oder indirekt über Steuern und Abgaben bei 
staatlichen Umweltreparaturen und erhöhten Krankenversicherungs- und 
Rentenversicherungsbeiträgen zahlen“ (Schneider 1 9 8 6 , 16). Vorsorge ist in 
jedem Fall billiger als nachträgliche Reparatur, unabhängig von der unbilli
gen Kostenumverteilung.

Aus den Leitlinien von 1 9 7 2  wurde dann das DG B-U m w eltprogram m  vom 
M ai 1 9 7 4  entw ickelt, das das erste geschlossene Konzept des D G B zum Um
w eltschutz darstellte und in seinen Grundzügen die Aussagen der Gewerk
schaften in den nächsten Jahren  bestimmte. In ihm wurde die Grundposition 
von 1 9 7 2  ausdifferenziert und durch das sich abzeichnende Spannungsver
hältnis zwischen Umweltschutz und Arbeitsplatzsicherung zusätzlich kon- 
turiert:

o  Die Arbeitnehmer müssen ständig befürchten, durch wirtschaftlich-technische Maß
nahmen ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder Einkommenseinbußen zu erleiden; dies 
gilt insbesondere auch im Hinblick auf umweltpolitisch motivierte Maßnahmen; die
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Unternehmensleitungen können diese Befürchtungen häufig dazu nutzen, die Ar
beitnehmer gegen berechtigte umweltpolitische Forderungen zu mobilisieren, 

o Die Arbeitnehmer sind gegenwärtig weitgehend von den wirtschaftlichen Entschei
dungen ausgeschlossen; sie können ihre umweltpolitischen Interessen deshalb ledig
lich durch öffentlichen Druck sowie Mitbestimmungsrechte geltend machen (The
se 13 und 12, in; Gärtner 1985, 65).

Die Beteiligung des D G B  an der staatlichen Um w eltpolitik wird von ihm selbst 
positiv beurteilt. D afür wird die Einbeziehung in die Fachausschüsse der 
Arbeitsgem einschaft für Umweltfragen und in die Umweltforen der Bundesre
gierung angeführt sowie die massive Einschaltung bei der N ovellierung von 
Umweltgesetzen und Verordnungen u. a. über qualifizierte DGB-Stellungnah- 
men (ausführlicher Schneider 1 9 8 6 , 1 7 f.). Realistischerweise müssen jedoch 
Einschränkungen der Reichw eite gew erkschaftlicher Intervention berücksich
tigt werden. Dazu gehört die Geheimhaltung bei vielen auf Produkte und 
Produktionsverfahren bezogenen Sachverhalten; dazu gehört das Fehlen eige
ner Forschungskapazität, mittels derer Zusamm enhänge analysiert und eigene 
Positionen aufgebaut werden können. W eiterhin sind die Gew erkschaften in 
den zuständigen Gremien und Komm issionen insbesondere gegenüber den 
W irtschaftsverbänden in der Regel unterrepräsentiert, ganz abgesehen davon, 
daß es grundsätzlich den Gew erkschaften kaum gelingt, ihre M itglieder in der 
Politik dann auch für gew erkschaftliche Reform projekte einzusetzen.

D ie N achrangigkeit gewerkschaftlicher Programme und Initiativen gegen
über anderen Akteuren wie Staat und Umweltschutzorganisationen ist auch 
in den Gew erkschaften unbestritten. Sogar eigene Protagonisten beklagen, 
„ . . .  daß der D G B in seiner Gesam theit viel zu wenig getan hat, um seine 
Um w elt-Program m atik in die politische Ö ffentlichkeit oder wenigstens in die 
breite M itgliedschaft zu tragen. Außerdem geschah so gut wie nichts, um die 
Organisierten und die Arbeitnehm erschaft für die Durchsetzung der 
Forderung zu m obilisieren“ (G ötz  1 9 8 0 , 17).

Diese Selbstkritik deckt allerdings nicht die strukturellen Problem e auf, die 
eine gew erkschaftliche Positionsbestimm ung im Umweltschutz objektiv 
schwierig machen. Exem plarisch ließ die Kontroverse um die Kernenergie 
diese Problem e sichtbar werden und führte zu vielfältigen und neuartigen 
Polarisierungen.

D er DGB-Bundesvorstand verabschiedete am 5 . April 1 9 7 7  eine „Stellung
nahme zur Energiepolitik“ . D er entscheidende Satz lautete: „Eine vollbe
schäftigungsorientierte W achstum spolitik erfordert ein ausreichendes Ener
gieangebot. T rotz  Energieeinsparung, verstärkter Kohleverwendung und der 
Entw icklung neuer Energieträger ist dieses Ziel jedoch bei völligem Verzicht
auf Kernenergie nicht erreichbar___ Unersetzliche Voraussetzung für diese
positive Haltung des D G B zur Anwendung der Kernenergie für friedliche 
Zw ecke ist, daß die Sicherheit der unm ittelbar betroffenen Arbeitnehmer und 
der Schutz der Bevölkerung beim Reaktorbau und -betrieb sowie bei der 
Entsorgung gewährleistet werden kann“ (Götz 1 9 8 0 , 17).
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Die Auseinandersetzung um die Kernenergie fiel in eine Z eit, in der die sog. 
euphorische Phase der Umw eltpolitik bis 1 9 7 4  (Weßels 1 9 8 9 , 2 7 5  ff.) mit 
ihren kooperativen Umgangsformen, die auf Reform  und Lebensqualität ziel
ten, ausgelaufen war. D ie einsetzende W irtschaftskrise änderte die Rahm en
bedingungen der Um w eltpolitik, ökonom isch dominierte Interessen der 
W irtschaftsstrukturreform  und W achstum sanstöße traten in den Vorder
grund und kollidierten zunehmend m it der Politisierung des Umweltschutzes 
und der Profilierung der Umweltbewegung, die sich exem plarisch an der 
Kernenergie festm achte. A uf einer Tagung der Bundesregierung wurde 1975 
die um w eltpolitische W ende beschlossen: „Es w aren drei Argumente, die die 
Industrie und die Gew erkschaften vortrugen und die die Bundesregierung 
veranlaßten, konjunkturelle Erwägungen über umweltpolitische Gesichts
punkte zu stellen: ein angeblich 5 0  M rd. D M  betragender Investitionsstau 
aufgrund genehmigungsrechtlicher Unsicherheiten, die Gefährdung der Ener
gieversorgung durch Luftreinhalteauflagen sowie die Gefährdung von Ar
beitsplätzen aufgrund der w irtschaftlichen Überforderung der Unternehmen 
und Betriebe durch den U m w eltschutz“ (ebenda, 2 8 1 ).

In derselben W achstum skoalition lehnten im Frühjahr 1 9 7 7  der Bundesver
band der D eutschen Arbeitgeber, das Bundesw irtschaftsm inisterium sowie 
auch der D G B  ein M oratorium  wegen der ungeklärten Risiken der Kernkraft 
m it dem H inw eis auf irreparable Schäden für die W achstumsdynam ik ab. 
D er IG  Bergbau-Vorsitzende und SPD-Bundestagsabgeordnete A dolf 
Schmidt erklärte, daß die begonnenen V orhaben im Interesse der Beschäfti
gung und des Exports zu Ende geführt werden müßten, „ . . .  denn eine Indu
strienation wie die Bundesrepublik konnte und kann es sich nicht leisten, für 
die Energieversorgung auf die Nutzung der Kernenergie zu verzichten“ (zi
tiert nach Dyllick, Mez, Sewing 1 9 7 8 , 7 4 ). Abb. 1 zeigt im oberen Feld die 
Problem atik der industrialisierten Produktion, im unteren die zu konstatie
rende Rollenschizophrenie des einzelnen.

Zusam m enfassend lassen sich folgende Strukturm erkm ale gewerkschaftli
cher Um w eltpolitik feststellen:
• In der ökonom ischen Krise wurde die enge Bindung der gewerkschaftli

chen A rbeitspolitik an den ökonom ischen Zyklus deutlich. Zur Erhaltung 
von Vollbeschäftigungsbedingungen -  der entscheidenden Grundlage bis
heriger gew erkschaftlicher Erfolge -  w ar auch von gewerkschaftlicher Sei
te die Unterstützung von W achstumsim pulsen zentral. Die Kernkraftindu
strie galt zu dieser Z eit als eine der wichtigsten W achstum sbranchen und 
als Hebel des w irtschaftlichen Strukturwandels. Demgegenüber wurden 
Sicherheitsrisiken und ökologische Bedenken explizit zurückgestellt: Der 
D G B  betonte in seinem Vorstandspapier von 1 9 7 7  „die absolute Vorran
gigkeit des kurzfristigen Vollbeschäftigungsziels“ (Hallerbach  1 9 7 8 ,1 1 3 ) .

• Die V orrangigkeit des Ziels der Arbeitsplatzsicherheit in der Phase des 
Konjunkturabschw ungs setzte sich auch auf der betrieblichen Ebene
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individuelle
Einkommen

Extemalisierung

Abb. 1: Die Naturvergessenheit industrialisierter Produktion (oben) und die persönli
che Rollenschizophrenie (unten)

durch. Die einzelnen Unternehmensleitungen konnten die Beschäftigten, 
die gewählten Interessenvertretungen und auch teilweise die zuständige 
Branchengew erkschaft m it dem Arbeitsplatzargument für M anifestatio
nen zur Unterstützung einer umweltschädigenden Unternehm enspolitik 
einspannen. Dies erstreckte sich auf den W iderstand gegen die Verabschie
dung schärferer Umweltgesetze und Verordnungen, Druckausübung für 
Betriebsgenehmigungen (z.B . Buschhaus, vgl. hierzu Bachmann  1 9 8 5 , 
3 9 ff.) und Aktionen gegen umweltbedingte Betriebsschließungen (z.B . 
C .H . Boehringer &  Sohn, vgl. hierzu Hausmann, Schmidt 1 9 8 5 , 2 0  ff.). 
Diese Aktivitäten, die die Branchengew erkschaften unter erheblichen 
D ruck gesetzt und ihnen teilweise das Image der Um weltfeindlichkeit ein
gebracht haben, können als „Betriebslobbyism us von unten“ charakteri
siert werden. D as erste M al fand dieses Phänom en in der Rüstungsindu
strie Beachtung, in der aus der Ablehnung dieses Betriebsräte-Lobbyism us 
die Arbeitskreise „Alternative Produktion“ entstanden sind, die sich durch 
ihre Vorschläge für umweltverträgliche Ersatzprodukte auszeichnen (z.B . 
Hildebrandt 1987).
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• An diesen Aktivitäten ist auch deutlich geworden, daß das traditionelle 
Verständnis von Interessenvertretung in den Betrieben eng auf den Ar- 
beits- und Gesundheitsschutz konzentriert und auf die Innenverhältnisse 
des Betriebs beschränkt ist. Außerbetrieblich w irksame Risiken und Schä
den infolge industrieller Produktion sowie gesellschaftliche Anforderun
gen an Umwelterhaltung sind in der Regel nicht direkt im Betrieb erfahr
bar und verbinden sich nicht umstandslos -  auch wenn es sich um densel
ben Schadstoff handelt, der extern und intern Risiken verursacht -  mit 
innerbetrieblichen Arbeitsschutzaktivitäten. N ur wo arbeitsplatzbezogene 
Gesundheitsrisiken m it Um weltrisiken direkt verbunden sind, entsteht so 
etwas wie innerbetrieblicher Umweltschutz („w orkplace environm ent“ ).

• D as Industriegew erkschaftsprinzip bew irkt, daß die Einzelgewerkschaften 
entsprechend ihres unterschiedlichen Branchenbezugs in unterschiedlicher 
W eise von einem Um w eltproblem berührt sind und natürlich auch unter
schiedliche politisch-program m atische Traditionen haben. Prinzipiell sind 
fünf Positionen in bezug auf ein um weltriskantes Produkt denkbar:
-  als Produzent des Produkts,
-  als Produzent von ergänzenden Produkten oder Infrastrukturen,
-  als Produzent substituierender Produkte,
-  als Anwender des Produkts,
-  als Betroffener von Auswirkungen der Produktion/Anwendung des Pro

dukts.
In der Frage der Kernenergie ging es darüber hinaus um eine grundlegende 
gesellschaftspolitische Festlegung, die alle Einzelgewerkschaften unabhängig 
von der Art ihrer direkten Betroffenheit zur Stellungnahme aufforderte. „In 
dem M aße, wie die Kritik der A KW -Gegner in den Einzelgewerkschaften an 
Boden gewann, wuchs auch das Bedürfnis der Befürw orter der Kernenergie, 
massiv unterstützt durch die Betreiberunternehm en, nach einer gewerkschafts
offiziellen Positionsbestimm ung. Von der unverblümten Interessenidentifizie
rung m it der Energiew irtschaft, wie sie die IG  Bergbau propagierte, reichten 
die positiven Stellungnahmen über die IG  Bau-Steine-Erden, die auf Beschäfti- 

, gungseffekte beim  Bau neuer AKW s abstellte, bis hin zur Ö T V , die die größte 
Z ahl der Beschäftigten in diesem Sektor organisiert hatte, und zur IG  Chemie. 
In der IG  M etall waren es vor allem die Betriebsräte der KW U-Siemens, die 
eine ungewöhnliche A ktivität entfalteten“ (Großkundgebung mit 4 0 0 0 0  ge
w erkschaftlichen Teilnehm ern). „Die widerstrebenden Gewerkschaften, vor 
allem aus dem Dienstleistungsbereich (Post, Eisenbahn, G EW ), aber auch 
IG  D ruck und die Gew erkschaft H olz sow ie Teile der IG  M etall, konnten sich 
m it abweichenden Positionen im D G B nicht durchsetzen“ (Schmidt 19 8 8 , 
1 20). A uf Grundlage des DGB-Beschlusses von 1 9 8 6 , den Verzicht auf Kern
energie nach einer Übergangsfrist, wird diese Kurskorrektur zunehmend ener
gisch eingefordert (vgl. Anträge 7 5 - 7 8  des 14. DGB-Kongresses 1990). 
W ährend es in der Frage der Kernenergie m aßgeblich auch um den Einfluß 
auf die übergeordnete Program m atik des D G B ging, der nach gewerkschaftli



chem Verständnis für die allgemeine Umweltpolitik zuständig ist, standen in 
anderen Fällen einzelne Gew erkschaften direkt gegeneinander: z. B. im Streit 
um die Inbetriebnahm e des Kraftw erkes Buschhaus die Arbeiter im Braun
kohleabbau gegen die W aldarbeiter (Kuhlke 1 9 8 6 , 169).
• Als eine w esentliche Ursache dafür, daß die Einzelgewerkschaften kaum 

eigenständige Positionen entwickeln konnten und sich letztlich die Arbeits
platzinteressen durchsetzten, wird der M angel an eigener Forschung ge
nannt, die dann auch eine eigenständige Strategiefindung in den großen 
Umweltthemen stützen könne. Aus M angel an „eigenen, vorausschauen
den industrie- und betriebspolitischen Konzeptionen der G ew erkschaften“ 
(Schmidt 1 9 8 8 ,1 2 4 )  dominieren kurzfristige Partialinteressen die gewerk
schaftliche Positionsbestimm ung auf Kosten langfristiger, grundlegender 
Entwicklungskonzepte für die verschiedenen Gesellschaftsbereiche.

• Diese sich in den Gew erkschaften durchsetzenden, kurzfristigen Partialin
teressen sind in der Regel Bündnisse m it den Unternehm ern auf Kosten der 
Umwelt. D ie eigentliche Vertretung von „Umweltinteressen“ wird der 
Umweltbewegung zugeordnet, wie sie sich seit Anfang der siebziger Jah re  
in der Bundesrepublik herausgebildet hat und die als W eiterentw icklung 
der Bürgerinitiativ-Bewegung verstanden werden kann (Brandt, Büsser, 
Rucht 1 9 8 3 , 85  ff.). H ier werden die Kompetenz und das Engagement 
gesehen, Umweltfragen grundlegender anzugehen (Berti, Rudat, Schneider 
1 9 8 9 , 8 7 f.). Bürgerinitiativen verstehen sich als praktizierter Ausdruck 
eines basisorientierten, partizipatorischen Dem okratieverständnisses und 
gleichzeitig als Vorstufe einer neuen Lebensform  der N aturnähe und der 
kleinen, dezentralen Lebenseinheiten. Exem plarisch für diese Phase erklä
ren die Gew erkschaften den Bürgerinitiativen den K am pf auf Basis ihrer 
nahezu vorbehaltlosen Zustim m ung zur Kernenergie. N eben dieser entge
gengesetzt definierten Interessenorientierung sehen Dyllick u.a. auch ein 
grundverschiedenes Demokratieverständnis als Grundlage der feindseligen 
Abgrenzung: „O ffensichtlich kollidiert die basisdem okratische O rientie
rung der Bürgerinitiativen m it den Demokratievorstellungen der Gew erk
schaftsführung, die den Bürgerinitiativen jede dem okratische Legitim ation 
abspricht“ (Dyllick, Mez, Sewing 1 9 7 8 , 68  ff.). „Dem  Anspruch der Bür
gerinitiativen, durch Selbstbestimmung zur Erhaltung der Umwelt beitra
gen zu wollen, wurde entgegengehalten, daß nur der gew erkschaftliche 
W eg in Richtung M itbestim m ung dauerhaft und wirkungsvoll sei“ (eben
da, 77 ). D am it w ar eine klare Trennungslinie zu den Bürgerinitiativen 
gezogen, denen die Gewerkschaftsführungen höchstens eine Auslösefunk- 
tion zubilligten, deren „kleinbürgerliche Umweltinteressen aber nicht mit 
dem öffentlichen Interesse identisch sein oder den Arbeitnehmern dienen 
müssen“ (ebenda). D ie Distanzierung von der Ökologiebew egung reichte 
teilweise bis zu dem Vorw urf, gezielt und ursächlich Arbeitsplätze zu ge
fährden. D ie Kernenergie-D ebatte begründete einen breiten G raben zwi
schen Gew erkschafts- und Ökologiebewegung, der prinzipiell -  trotz Be-
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Umweltschutz im Betrieb
Zu einer umfassenden Umweltpolitik gehören umweltverträgliche Produktionsver
fahren und Produkte sowie die Schaffung gesundheitsgerechter und menschen
würdiger Arbeitsbedingungen. Deshalb muß der „integrierte Umweltschutz", die 
Verbindung von Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz, für alle den bestmögli
chen Schutz gewährleisten. Häufig sind die gleichen Stoffe verantwortlich für die 
Zerstörung der Umwelt, die Gefährdung der Gesundheit und die gesundheitlichen 
Risiken am Arbeitsplatz. Für die Gewerkschaften beginnt daher der Umweltschutz 
im Betrieb.
Folgende Ansatzpunkte ergeben sich für einen integrierten betrieblichen Umwelt
schutz:

1. Das Betriebsverfassungsgesetz und das Bundespersonalvertretungsgesetz 
sind zu novellieren, damit die Arbeitnehmer, Betriebsräte und Personalräte 
dort, wo sie unmittelbar von Umwelt- und Gesundheitsbelastungen betroffen 
sind, informiert werden und die Möglichkeit erhalten, dafür zu sorgen, daß 
diese Belastungen beseitigt werden.

2. Ein eigenständiges Umweltbeauftragtengesetz ist zu erstellen, das die Rechte 
und Aufgaben der Umweltbeauftragten, deren Unabhängigkeit, den Kündi
gungsschutz, die Verpflichtung zur Information und Zusammenarbeit mit den 
Betriebs- und Personalräten sowie die Einführung von paritätisch besetzten 
Umweltausschüssen vorsieht.

3. Im Bereich umweltrelevanter Daten und Entscheidungen sind umfassende 
Informations- und Mitbestimmungsrechte, insbesondere für Betriebs- und 
Personalräte einzuführen.

4. Zur Erfüllung der Betriebsratsaufgaben beim betrieblichen Umweltschutz 
müssen über das bisher gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus zusätzliche 
Betriebsräte freigestellt werden.

5. Für Betriebsangehörige soll ein Beschwerderecht über innerbetriebliche Um
weltschutzvorgänge gegenüber der Aufsichtsbehörde -  nach Ausschöpfung 
der betrieblichen Möglichkeit (z. B. Betriebsrat) -  rechtlich abgesichert wer
den.

6. Jeder Arbeitnehmer muß ein Arbeitsverweigerungsrecht haben, wenn Arbeit
geber gegen bestehende Gesetze und Verordnungen verstoßen.

7. Einführung eines betrieblichen Umweltkatasters, das alle ökologischen Daten 
im Betrieb dokumentiert und Maßnahmen zur Änderung beinhaltet.

8. Zur Sicherung einer vorausschauenden Umweltpolitik ist ein Umweltplan auf 
Ebene der Unternehmen einzuführen und zu finanzieren, der zur Sicherung 
der Arbeitsplätze dient, beim Ersatz umweltbeiastender Stoffe und Produkte, 
bei Änderungen von Produktionsverfahren und bei umweltbedingten Be
triebsstillegungen.

9. Einführung eines umfassenden Umweltmanagements; dies schließt ein, das 
ein Mitglied der Geschäftsführung für Umweltfragen verantwortlich ist.

10. Einführung einer umfassenden ökologischen Unternehmensplanung, die bei
spielsweise die Bewertung von Investitionen und Produkten auf deren Um
weltverträglichkeit und die Einführung von ökologischen Kriterien bei der Bi
lanzierung und beim Controlling enthält.

11. Nutzung des Innovationspotentials der Beschäftigten durch Aufnahme des 
Umweltschutzes in die Betriebsvereinbarungen zum betrieblichen Vorschlags
wesen.

12. Ausbildung und Einsatz von Umweltberatern im Betrieb, Aus- und Weiterbil
dung der Beschäftigten im Umweltschutz und Aufnahme des Umweltschut
zes in die Ausbildungsverordnungen.

Abb. 2: Gewerkschaftliche Ansatzpunkte für einen betrieblichen Umweltschutz -  Be
schlußlage des DGB 1990
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deutungszuwachs des Them as in den Gewerkschaften und punktueller 
Kooperationen -  bis heute besteht.

D ie gew erkschaftliche Program m atik hat sich auf der Grundlage dieser 
Standortbestimmungen ausdifferenziert. Ab 1 9 7 7  dominierten die gesamtge
sellschaftlichen Beschäftigungsprogramme, denen das Konzept zugrunde 
liegt, die zentralen Gesellschaftsprobleme Arbeitslosigkeit und Umweltzer
störung durch qualitatives W achstum  zu bekäm pfen, das durch ein staatli
ches Um w elt-Investitionsprogram m eingeleitet wird (exem plarisch: DG B 
198 5  „Umweltschutz und qualitatives W achstum “). Diese Program m e, die 
von einer umfassenden Staatsorientierung getragen waren (Umweltschutz als 
Staatsaufgabe und N eokorporatism us), sind nie von Regierungen aufgegrif
fen w orden (zu ihren rechnerischen W irkungen D IW  198 8 ).

Auf dem 13 . D G B-K ongreß 1 9 8 6  ist dann eine stärkere Betonung ökologi
scher Betriebspolitik festzustellen, m it Forderungen nach Inform ations- und 
Beteiligungsrechten der Arbeitnehm er und der Gew erkschaften. „D am it ver
bunden ist die zunehmende Einsicht, daß Umweltschutz immer weniger als 
vorrangige Veranstaltung des Staates angesehen werden kann, der sich ein 
Unternehmen eher widerstrebend beugt, sondern vielmehr als Aufgabe aller 
und der Unternehmen selbst unter Beteiligung der Arbeitnehmer an der Um
weltschutzplanung begriffen werden m uß“ (Sommer, Trümner 1 9 8 8 , 86). 
D er 14. D G B-K ongreß 1 9 9 0  beschloß eine breite und systematische Pro
gram m atik zur Betriebspolitik, die auf der grundsätzlich zuständigen Ebene 
des Dachverbandes den derzeitigen Stand wiedergibt (vgl. Abb. 2).

3. Mitwirkung im Umweltschutz aufgrund bestehender Gesetze

D ie zentralen Rechtsquellen betrieblicher Interessenvertretung, die für eine 
Zuständigkeit im Them enfeld Umweltpolitik zu prüfen sind, sind zu Z eit
punkten konzipiert und novelliert worden, zu denen die Um w eltproblem atik 
noch nicht als zentrales gesellschaftliches Zukunftsproblem  anerkannt war: 
die M ontan-M itbestim m ung von 1 9 5 1 , die Novelle des Betriebsverfassungs
gesetzes (BetrVG) 197 2  und das M itbestim mungs-Gesetz 19 7 6 . Von daher 
ist in diesen Gesetzen das Umweltthema als Regelungstatbestand überhaupt 
nicht erwähnt. Gleiches gilt für die geltenden Tarifverträge, auch soweit sie 
sich m it den Arbeitsbedingungen beschäftigen. M itw irkungsrechte im B e
reich umweltrelevanter M aßnahm en der Unternehmen sind daher bis heute 
aus anderen Regelungsbereichen abgeleitete Rechte, insbesondere aus dem 
Arbeits- und Gesundheitsschutz.

A uf der anderen Seite ist das heutige Umweltrecht in viele Teilgebiete zer
splittert und im wesentlichen medienbezogen (W asser, Luft, Boden, Abfall 
etc.). Ein Konzept für ein einheitliches Umweltrecht fehlt bisher, wird aber
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von einigen Gew erkschaften eingefordert. Charakteristisch für die Umwelt
Gesetze ist, daß sie sich, im Gegensatz zum BetrV G  und Tarifvertragsgesetz, 
nicht in erster Linie an das gewachsene System industrieller Beziehungen 
wenden, sondern daneben eigene Träger in der Kommune und im Betrieb 
(Umweltbeauftragte) vorsehen. N och ist die grundsätzliche Frage ungeklärt, 
inwieweit das Them a Umweltschutz inhaltlich m it den Arbeitsbeziehungen 
und Arbeitsbedingungen verkoppelt werden kann (ökologisch erweiterte Ar
beitspolitik) und welche Rolle darin die traditionellen industriellen Beziehun
gen spielen können (neue Arbeitsbeziehungen). In den Umweltgesetzen wer
den Anforderungen von außen an Unternehm en herangetragen. Die Verfah
ren der Entscheidungsfindung enthalten teilweise Einspruchsrechte von Bür
gern, z .B . beim Genehmigungsverfahren nach dem BIm SchG . Beim Erörte
rungstermin könnten W erksangehörige, die Anwohner sind, Einwendungen 
erheben und der Betriebsrat angehört werden. Diese Verbindung von Ar
beits- und Umweltschutz, die bei genehmigungspflichtigen Anlagen vorgese
hen ist, die Zusam m enarbeit von Arbeitnehm ern und Umweltschützern, ist 
allerdings bislang kaum entw ickelt (vgl. Führ 19 9 1 ).

Als Rechtsquellen für betriebliche U m w eltaktivitäten spielen eine Rolle:
-  das Betriebsverfassungsgesetz
-  die Gefahrstoffverordnung
-  die freiwilligen Betriebsvereinbarungen nach § 88  BetrV G
-  die Umweltgesetze.

3.1 Mitbestimmung nach dem Betriebsverfassungsgesetz

D ie Betriebs- und Personalräte haben gegenüber allen im Betrieb Tätigen 
darauf hinzuwirken, daß die Arbeitnehmer vor Gefahren für Leben und 
Gesundheit sow eit wie irgend möglich geschützt werden. Die in Tab. 1 ange
sprochenen M itbestim m ungsrechte beziehen sich nur auf das Betriebsverfas
sungsgesetz und die entsprechenden Paragraphen des Bundespersonalvertre
tungsgesetzes.

Betriebsverfassungsgesetz 

§ 80 -  Allgemeine Aufgaben

§ 89 -  Arbeitsschutz

§87(1) Nr. 7
Mitbestimmung im Arbeitsschutz und 
der betrieblichen Gesundheitsvorsorge

Bundespersonalvertretungsgesetz 
§ 68 -  Allgemeine Aufgaben und Infor
mationsrecht des Personalrates 
§ 75 -  Fälle der uneingeschränkten Mit
bestimmung 

§75 (3) Nr. 11
Mitbestimmung bei Maßnahmen zur 
Verhütung von Dienst- und Arbeitsun
fällen und sonstigen Gesundheitsschä
digungen

Tab. 1: Mitbestimmungsrechte
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o  Nach § 80 -  Allgemeine Aufgaben -  des Betriebsverfassungsgesetzes hat der Be
triebsrat darüber zu wachen, daß die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Geset
ze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsverein
barungen durchgeführt werden. Des weiteren hat er die Aufgabe, Maßnahmen, die 
dem Betrieb und der Belegschaft dienen, beim Arbeitgeber zu beantragen. Diese 
Überwachungsaufgabe und evtl, daraus folgende Initiativen kann der Betriebsrat 
nur wahrnehmen, wenn die notwendigen Kenntnisse über die zugunsten der Arbeit
nehmer geltenden Vorschriften vorhanden sind. Die Grundlage für dieses Wissen 
wird in den Schulungen der Gewerkschaften bzw. der Arbeitskammer gelegt. Dar
über hinaus ist es jedoch notwendig, daß sich die Betriebsratsmitglieder selbständig 
weiterbilden (Nitschki 1989).

Für die Überwachungspflicht des Betriebsrates nach § 80  Abs. 1 N r. 1 
BetrV G  gelten allerdings zwei gravierende, systematische Einschränkungen. 
Erstens erstreckt sich die Überwachungspflicht nur auf solche Gesetze und 
Verordnungen, die sich zugunsten der Arbeitnehmer auswirken und einen 
spezifischen Bezug zum Arbeitsverhältnis aufweisen (Sommer, Trümner 
1 9 8 8 ,1 9 5 ) .  Eine Reihe von Umweltgesetzen w irkt sich zugunsten der A rbeit
nehmer aus, insbesondere wenn man den Arbeits- und Gesundheitsschutz als 
Teil eines umfassenden Umweltschutzes begreift. Außerhalb des klassischen 
Arbeitsschutzes wird dieser Bezug grundsätzlich eher verneint, es gibt also 
eine breite inhaltliche Einschränkung. Zweitens gibt es eine gravierende Ein
schränkung des Geltungsbereichs: N ach der Grundstruktur der Betriebsver
fassung greifen die M itbestim m ungsrechte dort nicht, „w o der Arbeitgeber 
M aßnahm en zu treffen hat, die ausschließlich zum Schutz D ritter, d .h . nicht 
zum Betrieb gehörender Personen oder Sachen dienen. D ie ausschließlich 
dem Drittschutz (Allgemeinheit, Anlieger) dienenden Umweltvorschriften 
sind daher der betriebsrätlichen Kompetenz entzogen“ (ebenda).

o § 89 -  Arbeitsschutz -  stellt fest, daß der Betriebsrat bei der Bekämpfung von 
Unfall- und Gesundheitsgefahren die für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden 
(z.B. Gewerbeaufsichtsamt), Träger der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsge
nossenschaften) und die sonst in Betracht kommenden Stellen (z.B. Arbeitskammer 
oder Gewerkschaften) durch Anregung, Beratung und Auskunft zu unterstützen hat. 
Wird der Betriebsrat darüber informiert oder stellt der Betriebsrat selbst fest, daß 
Vorschriften nicht eingehalten werden, so hat er als erstes die Aufgabe, sich über das 
Problem inhaltlich zu informieren und den Arbeitgeber wegen Abhilfe dieses Pro
blems anzugehen.

o Nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 steht dem Betriebsrat eine Mitbestimmung bei der Regelung 
über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie über den 
Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder der Unfallverhü
tungsvorschriften zu. Mitbestimmung innherhalb des Betriebsverfassungsgesetzes 
bedeutet, daß sich Betriebsrat und Arbeitgeber über die notwendigen Maßnahmen 
einigen und diese Maßnahmen gemeinsam befürworten müssen. Dies schließt 
grundsätzlich auch das Initiativrecht des Betriebsrates ein, weil die Mitbestimmung 
schon begrifflich beiden Teilen gleiche Rechte einräumt (Leitsatz des Bundesarbeits
gerichtsurteils 1 ABR 65/73 vom 14. November 1974). Nach entsprechender Be
schlußfassung kann der Betriebsrat auch das Gewerbeaufsichtsamt bzw. die Berufs
genossenschaften heranziehen, um sich informieren zu lassen, und um entsprechen
de Abhilfe bitten. Ist der Arbeitgeber nicht der Meinung der Arbeitnehmervertre
tung, so kann der Betriebs-/Personalrat die Einigungsstelle/Vermittlungsstelle anru
fen.
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O In § 90 BetrVG werden die Unterrichtungs- und Beratungsrechte bei der Planung 
von Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen, bei technischen Anlagen, von Ar
beitsverfahren und -abläufen sowie der Einrichtung von Arbeitsplätzen geregelt. 
Allerdings gilt auch hier wieder die Einschränkung des Gültigkeitsbereiches, 
„ . . .  rechtzeitig zu unterrichten und die vorgesehenen Maßnahmen insbesondere im 
Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Art der Arbeit und die Anforderungen an 
die Arbeitnehmer mit ihm zu beraten“ (Küppers 1989, 8).

O Ein Unterrichtungsrecht des Wirtschaftsausschusses besteht nach § 106 Abs. 3 
Ziff. 3, 5, 6, 9 und 10 BetrVG in Betrieben mit mehr als 100 ständig beschäftigten 
Arbeitnehmern für das Produktions- und Investitionsprogramm, die Fabrikations
und Arbeitsmethoden, die Betriebseinschränkung oder -Stillegung, Organisations
und Betriebszweckänderungen und für die Arbeitnehmerinteressen in ähnlich 
schwerwiegender Weise berührende Vorgänge und Vorhaben. Wirken sich diese 
Veränderungen als Betriebsänderung aus, so enthält § 111 BetrVG ein in einen 
Sozialplan (§112  BetrVG) mündendes Unterrichtungs- und Beratungsrecht des Be
triebsrates und § 113 BetrVG das Recht auf Nachteilsausgleich.

Festzuhalten ist som it, daß schon nach geltendem Betriebsverfassungsrecht 
eine Fülle von M öglichkeiten bestehen, Betriebsrat, W irtschaftsausschuß und 
Arbeitnehm er selbst hinsichtlich solcher V orhaben zu beteiligen, die auch 
Umweltschutzauswirkungen haben; dagegen ist eine unm ittelbar Umwelt
schutzzwecken dienende M itw irkung oder M itbestim m ung nicht vorgese
hen. Alle diese Beteiligungsrechte erreichen zumindest das Niveau eines In
form ationsrechtes und umfassen neben Arbeitsschutz und Unfallverhütung 
alle Veränderungen in bezug auf Betriebszw eck oder -Organisation, Baulich
keiten und Anlagen bzw. Produktionsprogram m . Zumindest als Reflex wird 
durch die W ahrnehm ung solcher Beteiligungsrechte die Bevölkerung mitge
schützt (Salje 1 9 8 8 , 14).

3.2 Die Betriebsbeauftragten nach Gesetz und Gefahrstoffverord
nung

Die T ab . 2  gibt einen Überblick über die zur Z eit gültigen Regeln. D ie Ein
schaltung der Betriebsräte in den Umweltgesetzen ist gering, im Gegensatz 
zum Arbeitssicherheitsgesetz (ArbSichG). D ort bestimm t § 9 Abs. 1 Arb- 
SichG , daß die Betriebsräte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben zusammenzuarbeiten haben. Dementsprechend ist 
auch bei der Bestellung und Abberufung dieser Beauftragten die Zustimmung 
des Betriebsrates erforderlich (§ 9  Abs. 3), ebenfalls bei der Veränderung 
ihrer Aufgaben. Auch in der Bildung betrieblicher Ausschüsse geht das Ar
beitsschutzgesetz w eiter als z .B . das Bundesimmissionsschutz-Gesetz 
(BIm SchG) und das W asserhaushaltsgesetz, die die Koordinierung der Be
triebsbeauftragten durch den Unternehmer vorsehen. N ach § 11 ArbSichG 
wird die Bildung eines Arbeitsschutzausschusses vorgegeben, dem auch zwei 
Vertreter/innen des Betriebsrates angehören (Küppers 1 9 8 9 , 5 , sowie Parti
ke l  1 9 8 6 , 3 6 7 ff.). Allerdings wurden bei der Novellierung des BIm SchG 
1 9 9 0  einige Arbeitnehm errechte eingeräumt: Der Beauftragte hat auch die 
Arbeitnehm er zu beraten, der Betriebs- und Personalrat ist von der Bestellung
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des Beauftragten zu unterrichten (vgl. ausführlicher Höhn  1991  und Stahl
mann, Beschorner u.a. 1989).

Ein deutliches Indiz für die schw ache Position von Gew erkschaften und Be
triebsräten in Sachen Inform ation sind die gesetzlich vorgeschriebenen Um
w eltberichte. N ach Umfragen der IG  M etall w ar es für die Gew erkschaft 
unmöglich, an die Umweltberichte größerer Unternehmen heranzukom men, 
und das Gleiche gilt weitgehend auch für die Betriebsräte (metall 1 9 8 8 , 21).

Bezeichnung Rechtsgrundlage Funktionen Betrieb!. Steilung, 
Kompetenz

Verantwortlichkeit Absicherung

Betriebsam

1

§§ 2 ff. Arbeits
sicherheitsgesetz

Unterstützungs
funktion durch 
Beratung, Unter
suchung, Empfeh
lungen

Unmittelbar unter 
Betriebsleiter (•)

Keine Eigen
verantwortung 
für den Gesund
heitsschutz

Weisungsfreiheit 
in Fachkunde
anwendung, 
abstraktes 
Benachteiiigungs- 
verbot

Betriebs
beauftragter 
für Abfall

2

§§ lla  - 1 1  g 
Abfellbeseitigungs
gesetz

Überwachung,
Beratung und 
Empfehlungen

Stellungnahme zu 
Investitions
entscheidungen, 
unmittelbares 
Vortragsrecht 
gegenüber Ent
scheidungsträgem

Keine Eigenver- 
antwortUchkett 
für Abfei 1- 
besertigung

Abstraktes
Benachteiligungs
verbot

Betriebs
beauftragter 
für Gewässerschutz 
3

§§ 21 a -  21  g 
Wasserhaushalts
gesetz

Überwachung 
Beratung und 
Empfehlungen

Wie unter 2) Keine Eigenver
antwortlichkeit 
für Gewässer
schutz

Abstraktes
Benachteiligungs
verbot

Betriebsbeauf
tragter für 
Immissionsschutz 
4

§§ 5 3 -5 8  
Bundes-Immis
sionsschutzgesetz

Überwachung, 
Beratung und 
Empfehlungen

Wie unter 2) Keine Eigenver
antwortlichkeit 
für Immissions
schutz

Abstraktes
Benachteiiigungs-
verbot

Fachkraft für 
Arbeitssicherheit

5

§§ 5 ff. ASiG Beratung, Über
prüfung. Über
wachung und 
Empfehlungen

Unmittelbar unter 
Betriebsleiter (*)

Keine Bgenver- 
antwortung für 
den Aibeits-und 
Unfallschutz

Weisungsfreiheit 
in Fachkunde
anwendung, 
abstraktes 
Benachteiligungs
verbot

Sicherheits
beauftragter

6

§ 719 Reichs
versicherungs
ordnung

Beratung,
Überwachung

Keine besondere
betriebliche
Steilung

Keine Eigenver
antwortlichkeit 
für den Arbeits
und Unfallschutz

Abstraktes
Benachteiiigungs-
verbot

Straftienschutz- 
beauftragter 
{bzw. -verantwort
licher)
7

§ § 2 9 -3 1  
Strahlenschutz
verordnung (bzw. 
Röntgenverordnung)

Aufsicht oder 
Leitung der 
genehmigungs
pflichtigen Tätig
keiten

Ausreichende 
Stellung und 
Befugnisse für die 
Strahlenschutz
aufgaben

Eigenverant
wortung für die 
Schutzvorschriften 
i. R. seiner 
Bestellung

Abstraktes
Behinderungs
und Benach
teiligungsverbot

Störfeilbeauftragter

8

§ 5 Abs. 2 
Störfallverordnung

Nur im Falle eines 
Störfelles 
Koordinations
aufgaben

Ausreichende 
Stellung und 
Befugnisse für 
Koordinations
aufgaben

Nur für die 
Koordination, 
soweit die 
BefupVsse 
reichen

Keine, auch keine 
Notwendigkeit, da 
kein Interessen
konflikt auf
kommen kann

•  Bei Bestehung, Abberufung und Aufgabenänderung bestem ein obligatorisches Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates.

Tab. 2: Die Betriebsbeauftragten -  Funktionen, Verantwortlichkeiten und Kompeten
zen

Z u den klassischen Aufgaben des Arbeitsschutzes gehört der Schutz vor Ge
fahrstoffen. Im Zuge der „Chemisierung der T echnik“ (Köhler, Richter 
1985) haben die Anzahl und die Anwendungen von Stoffen exponentiell
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zugenommen, dementsprechend ist die Verbreitung stoffbedingter Krankhei
ten erheblich angestiegen. Zum  Beispiel hat sich die Z ahl der anerkannten 
berufsbedingten Allergien zwischen 197 8  und 1 9 8 9  verdreifacht; ein Ge
w erkschaftsfachm ann geht von 4 0 0 0 0 0  bis 5 0 0 0 0 0  Allergieerkrankungen 
w estdeutscher Arbeitnehm er aus ( Willeke 1 9 9 1 , 12). Eine solche Aufgaben
erweiterung für die Sicherheitsfachkräfte und W erksärzte erfordert eine Ver
besserung der rechtlichen, zeitlichen und fachlichen Voraussetzungen des 
Arbeitsschutzes.

D ie Gefahrstoffverordnung soll den Schutz vor Gefahren durch chemische 
Stoffe sichern, wobei neben den Schutz der Beschäftigten und den innerbe
trieblichen Umweltschutz auch der allgemeine Gesundheitsschutz und der 
Verbraucherschutz getreten sind. „Z iel der Gefahrstoffverordnung ist es, den 
M enschen vor arbeitsbedingten und sonstigen Gesundheitsgefahren sowie 
die Umwelt vor stoffbedingten Schädigungen zu schützen, indem das Inver
kehrbringen von gefährlichen Stoffen und Zubereitungen sowie der Umgang 
m it G efahrstoffen -  einschließlich Aufbewahrung, Lagerung und Vernich
tung -  geregelt w ird“ (Meyer 1 9 8 7 , 2 1 ).

D ie Verordnung gibt in § 2 1  Abs. 4  den Betriebs- und Personalräten ein 
Vorschlagsrecht für zusätzliche Schutzmaßnahm en. '

Das Vorschlagsrecht der Arbeitnehmervertretung beinhaltet zumindest folgende Pro
blemfelder, in denen zusätzliche Schutzmaßnahmen oder Aktivitäten gefordert werden 
können:
-  im Bereich der Ermittlungspflicht nach § 16 Abs. 1, ob es sich überhaupt um einen 

Gefahrstoff handelt,
-  im Bereich der Ermittlungspflicht nach § 16 Abs. 2, ob Ersatzstoffe verwendet wer

den können,
-  im Bereich der Ermittlungspflicht nach § 16 Abs. 4, ob besondere Gefahrenabwehr

maßnahmen durchgeführt werden sollen,
-  im Bereich der allgemeinen Schutzpflicht nach § 17,
-  im Bereich der Überwachungspflicht nach § 18, insbesondere bei der Bewertung der 

Gesamtwirkungen verschiedener gefährlicher Stoffe in der Atemluft,
-  im Bereich der Rangfolge der Schutzmaßnahmen nach § 19 und
-  bei der Erstellung der Betriebsanweisung nach § 20 Abs. 1 sowie der mündlichen 

und arbeitsplatzbezogenen jährlichen Unterweisung der Arbeitnehmer.
Der § 21 Abs. 3 sieht vor, daß den Betriebs- und Personalräten die Meßprotokolle von 
Untersuchungen über das Arbeitsumfeld einschließlich der Erläuterungen auf Verlan
gen der Arbeitnehmervertretung überlassen werden (Nitschki 1989).
Nach § 26 Abs. 6 der Gefahrstoffverordnung sind auch Schutz- und Abwehrrechte für 
einzelne Arbeitnehmer vorgesehen. Das Beschwerde- und Arbeitsverweigerungsrecht 
ist an den Tatbestand der Nichteinhaltung von Grenzwerten gekoppelt und damit nur 
begrenzt einsetzbar. Entsprechendes gilt für das Beschwerderecht gegenüber den über
betrieblichen Kontrollorganen (Meyer 1987, 23 f.).
Durch die dritte Novellierung ist im § 1 Abs. 2 die „Kann“-Bestimmung zur Prüfung 
der Erhältlichkeit von Ersatzstoffen mit geringerem gesundheitlichen Risiko in eine 
„Muß“-Bestimmung umgewandelt worden (Arbeit Sc Ökologie 16/91, 4).

D ie Bereitschaft der Beschäftigten zu größerem persönlichen Engagement im 
Umweltschutz hat die IG  Chemie erm itteln lassen. Im Rahmen des HdA- 
Projektes „Stoffe und Gesundheit“ wurde durch die Befragung von Beschäf-
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tigten zum betrieblichen Gefahrstoffschutz festgestellt, „daß die Beschäftig
ten selbst den W unsch äußern, ihre O bjektrolle im Arbeitsschutz aufzuge
ben: Zur Verbesserung über Inform ationen über Gefahrstoffe werden am 
dritthäufigsten regelmäßige Abteilungsbesprechungen als optim ale Form  ge
nannt, nach der Kennzeichnung und Unterweisung, beides gesetzlich vorge
schriebene Inform ationspflichten des Arbeitgebers“ (Schnitze 1 9 8 9 , 6 44). 
Die Verallgemeinerung solcher Kataster gehört zu den aktuellen Forderun
gen u. a. der IG  M etall.

Zentrale Bedeutung für die Aufklärung der Beschäftigten hat die schriftliche 
Betriebsanweisung. D a diese selten korrekt sind, sind hier Aktivitäten der 
Betriebsräte notwendig (vgl. A rbeit &  Ö kologie 11/1991, 7 f .) .

Insgesam t w ichtig ist, daß die G efStoffV , um die Risiken beim Umgang m it 
G efahrstoffen abschätzen zu können, eine umfassende Inform ationserhe
bung über alle im Betrieb benutzen Chemikalien vorschreibt. D ie Zusam 
menstellung in einem G efahrstoffkataster kann die Grundlage für ein be
triebliches Um w eltinform ationssystem  (UIS) bilden. Das G efahrstoffkataster 
muß insbesondere den in T ab . 3 wiedergegebenen Inform ationsanforderun
gen genügen.

Stoffe Arbeitsbereiche Technik/Verfahren
-  sämtliche verwende- -  Lokalisierung von Ar- -  Anlageart

ten Stoffe beitsbereichen und 
-plätzen

-  Arbeitsverfahren ,

-  Zusammensetzung -  Anzahl der betroffe- -  Arbeitsplätze mit Kör-
der Stoffe/Gemische nen Arbeiter/innen perschutz

-  Menge der verwende
ten Stoffe

-  Reststoffe

-  Dauer der Exposition -  hygienische Maßnah
men

Tab. 3: Gefahrstoffkataster über alle im Unternehmen benutzten Chemikalien

3.3 Freiwillige Betriebsvereinbarungen

Solange bzw. sow eit keine weitergehenden Kompetenzen für die Beschäftig
ten, ihre betrieblichen Interessenvertreter und evtl. Anwohner und Kom m u
nen vorgesehen und rechtlich abgesichert sind, können nach § 88 BetrV G  
freiwillige Betriebsvereinbarungen (BVs) abgeschlossen werden. N orm aler
weise geschieht dies aber kam pagnenartig im Anschluß an gesetzliche oder 
tarifvertragliche Bestimmungen; ein wichtiges Beispiel war die betriebliche 
Konkretisierung von tariflichen Arbeitszeitverkürzungen. Für den Umwelt
bereich sind nur vereinzelte BVs bekannt, wie z. B. eine B V  zum „Einsatz und 
Umgang m it G efahrenstoffen“ (Die M itbestim m ung 11 ,1 2 / 9 0 , 7 3 2 f.) bei 
einem süddeutschen Automobilzulieferer, die im Zuge der IG  M etall-K am 
pagne „T ato rt Betrieb“ abgeschlossen wurde (z.B . Eberhardt 1 9 9 0 , 3 6  f.).
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Eine Ausnahm e bildet die Chem ische Industrie, in der als Reaktion auf den 
Sandoz-Störfall ein gemeinsames Komm unique vereinbart wurde zwischen 
der IG  Chem ie-Papier-Keram ik, dem Verband der chemischen Industrie und 
dem Bundesarbeitgeberverband Chemie. Es sieht vor:
-  die Intensivierung der Altstoffüberprüfung,
-  Umweltschutz als Them a der W irtschafts- und Arbeitsschutzausschüsse,
-  gemeinsame Inform ationsveranstaltungen für Betriebsräte,
-  Arbeitsschutzkonferenzen,
-  Altlastensanierung,
-  M aßnahm enkatalog der Industrie.

Ein solches Spitzenabkom m en ist in der Bundesrepublik bisher einmalig und 
ist Ausdruck der zentral-kooperativen Konfliktregulierung in dieser Branche 
(Pressedienst der IG  Chemie vom 2 0 . 8 .1 9 8 7  und Schulze 1 9 8 7 ,1 2 ff.). Es ist 
in den folgenden Jahren  in einer zunehmenden Anzahl von Betriebsverein
barungen abgesichert w orden (im Som m er 199 1  waren es 4 2 ). Eine erste 
Auswertung von 28  bis zum M ai 1 9 9 0  abgeschlossenen Betriebsvereinbam n- 
gen ergab folgende Resultate:
• V on insgesamt 2 4  Them enschw erpunkten der Inform ation und Beratung 

haben neun generelle Bedeutung: beabsichtigte Umweltinvestitionen, La
gerung und Transport gefährlicher Stoffe, Abfallentsorgung, Einhaltung 
von Auflagen, Betriebsstörungen m it Umweltauswirkungen, Genehmi
gungsverfahren, U m w elt-Jahresberichte, Fortbildung und Umweltaspekte 
bei neuen Produktionslinien.

• Inform ation und Beratung erfolgen in der Regel im W irtschaftsausschuß, 
sonst im Arbeitsschutzausschuß. Eigene Umweltausschüsse bzw. Arbeits
gruppen wurden nur in neun Unternehmen eingerichtet, sie sind in der 
Regel paritätisch besetzt.

• Die Regelungen zur Fortbildung verweisen auf die Teilnahm e am dafür 
gegründeten Träger G IBU C I sowie Absprachen zwischen M anagem ent 
und Betriebsrat.

• Als Beispiel erweiterter M itbestim m ung wird die B V  bei Procter 8c Gam ble 
genannt, die die Inform ation und Anhörung des Betriebsrats bei der Ein
stellung und Entlassung des Um weltbeauftragten vorsieht (Teichert, Küp
pers 1 9 9 0 a , 7 5 5 ff.).

M it ihrer Forderung nach einer tarifvertraglichen Festlegung und der generel
len Einrichtung von paritätischen Umweltausschüssen konnte sich die IG 
Chem ie allerdings nicht durchsetzen. Insgesamt ergibt sich der Eindruck, daß 
auch nur solche Betriebsräte diese Vereinbarungen nutzen können, die auch 
sonst über eine starke Position im Betrieb verfügen. In einer Fallstudie über 
die Continental A G wurde festgestellt, daß sich die Unternehmensleitung in 
allen drei strittigen Punkten bei der von einer Betriebsrats-Kom m ission vor
gelegten Betriebsvereinbarung durchsetzen konnte: Die Behandlung umwelt
relevanter Them en findet nur im W irtschaftsausschuß statt, Inform ationen
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über Störfälle gehen nur an den Betriebsratsvorsitzenden, das Fortbildungs
angebot gilt nur für zuständige Betriebsratsm itglieder und nicht für alle M it
arbeiter (Teichert, Küppers 1 9 9 0 b , 6 9 5 ff., ebenso für die Braun M elsungen 
A G Sommer, Trümner 1 9 8 8 , 8 8 ff.). Die ersten Erfahrungen m it diesen B e
triebsvereinbarungen verweisen darauf, daß die Beschäftigten und insbeson
dere die Angestellten noch stärker mobilisiert werden müssen und die N ut
zung externer Experten nicht mehr die Ausnahme bleibt. Auch die IG  Che
mie sieht, daß derartige „Insellösungen“ nur eine begrenzte Reichw eite ha
ben, da sie sich nur auf einige Unternehmen einer Branche beziehen. „Es 
wäre illusionär anzunehmen, daß in anderen Branchen vergleichbare Verbes
serungen beim betrieblichen Umweltschutz allein kraft autonom er Rechtset
zung der T arif- oder Betriebsparteien auf freiwilliger Basis erzielt werden 
können. Um flächendeckende Verbesserungen des betrieblichen Umwelt
schutzes durch obligatorische Beteiligungsrechte der Betriebsräte zu errei
chen, ist der Gesetzgeber gefordert, das Betriebsverfassungsgesetz um er
zwingbare Rechte der Betriebsräte in diesem Bereich zu ergänzen“ (Sommer, 
Trümner 1 9 8 8 , 8 7 f.).

Ende 1 9 9 0  ist es der IG  Chemie gelungen, die erste Um weltschutz-Betriebs
vereinbarung in den neuen Bundesländern abzuschließen. W eitergehende R e
gelungen sind die periodische Inform ation und Beratung des Umweltaus
schusses des Betriebsrates einschließlich Fragen der Umweltverträglichkeit 
neuer Produkte (vgl. A rbeit &c Ö kologie 14/91, 16).

Im Februar 1991  hat die Deutsche Angestellten-Gew erkschaft D A G  die A k
tion „Betrieblicher Umweltschutz“ gestartet. Ein Elem ent ist die Vorlage 
einer M uster-Betriebsvereinbarung, die einen betrieblichen Umweltschutzbe
auftragten m it starker Einbindung in einen paritätischen Umweltausschuß, 
Qualifizierungsmaßnahm en und weitergehende Inform ations- und Beteili
gungsrechte des Betriebsrates beinhaltet (DAG 1991).

4. Ansätze zur Erweiterung von Mitbestimmungsrechten

Die M itbestim m ung der Arbeitnehmer im Betrieb, im Unternehmen und in 
der Gesellschaft wurde von den bundesdeutschen Gew erkschaften seit dem 
Grundsatzprogramm von 19 4 9  das entscheidende Instrument zur dem okrati
schen Umgestaltung von W irtschaft und Gesellschaft angesehen. „Die M on
tan-M itbestim m ung als isolierte Pragmatisierung einiger Grundgedanken der 
W irtschaftsdem okratie für die K räftekonstellation der Nachkriegszeit blieb 
im Verständnis des D G B  . . .  das Faustpfand für eine gesellschaftspolitische 
W eiterentw icklung im Sinne dieses R eform konzepts. . .  Unbeschadet des 
Nachvollzugs der keynesianischen W ende der SPD von Godesberg im D G B- 
Grundsatzprogramm von 1963  behielten insbesondere zwei Elemente dieses 
Demokratisierungskonzepts einen herausgehobenen Stellenwert:



-  die starke Akzentuierung repräsentativer M itbestim mungsstrukturen mit 
einer nachhaltigen Betonung gew erkschaftlicher Anleitungsfunktionen 
(und damit verbundenem M ißtrauen gegenüber dem Syndikalismus der 
Betriebsräte) und

-  die Hervorhebung der Bedeutung gesam tw irtschaftlicher Steuerungs- und 
Lenkungsfunktionen für das erst zu realisierende Gesam tkonzept“ (Mar
tens 1 9 9 0 , 4 8 2 ).

Program m atisch, zuletzt in der M itbestim mungsinitiative ab 1 9 8 2 , erstreckt 
sich das Konzept auf fünf Mitbestimmungsebenen:

-  Mitbestimmung am Arbeitsplatz: M ehr Rechte des einzelnen, Bildung von 
Arbeitsgruppen für humane Arbeits- und Technikgestaltung, Gruppenar
beit, gezielte Höherqualifizierung für alle.

-  Mitbestimmung im Betrieb: Erweiterung der Rechte der Betriebsräte ins
besondere beim Einsatz neuer Technik und zu einer sozialverträglichen 
Personalanpassung (mehr personelle M itbestim mung).

-  Mitbestimmung im Unternehmen: Übertragung der Grundsätze des M on
tanm odells gleichberechtigter w irtschaftlicher M itbestim m ung auf alle 
Unternehmen ab 1 0 0 0  Beschäftigte.

-  Mitbestimmung in öffentlichen Unternehmen und im öffentlichen Dienst: 
Analoge Anwendung der Grundsätze der M itbestim m ung, wie sie auch für 
die private W irtschaft gelten (unter Berücksichtigung von Sonderfaktoren).

-  Mitbestimmung in Branche und Gesamtwirtschaft: Gleichberechtigte Be
teiligung der Arbeitnehmer bei der auszubauenden W irtschaftsförderung 
und Struktursteuerung (Branchenausschüsse, W irtschafts- und Sozialräte) 
(D G B 1 9 9 0 , 12  f.).

Gemessen am Anspruch der Dem okratisierung der W irtschaft, blieb die M it
bestimmungspraxis auf der Ebene von Beteiligungsrechten stecken:

Die immer noch als Leitmodell dienende M ontan-M itbestim m ung von 1951 
gilt eher als „alt-ehrwürdige Ruine“ (Martens 1 9 9 0 , 4 8 5 ) ;  das M itbestim 
mungsgesetz 1 9 7 6  gilt „wenig mehr als ein Inform ationsgesetz“ (Martens 
1 9 8 6 , 1 4 9 ff.) und die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmervertreter im Auf
sichtsrat nach dem Betriebsverfassungsgesetz 19 5 2  „spielt eine untergeord
nete R olle“ (DGB 1 9 9 0 , 9 ; vgl. auch H BS o .J .) .

Andererseits ist die bundesdeutsche M itbestim m ung -  gerade im internatio
nalen Vergleich -  ein erfolgreiches M odell der Institutionalisierung der Betei
ligung von Arbeitnehmervertretern an unternehmerischen Entscheidungspro
zessen geworden. D ie Leistungen der M itbestim m ung sind -  obwohl als 
gesellschaftspolitisches Veränderungkonzept einer Tarifpartei eingebracht -  
für die W ettbew erbsfähigkeit der bundesdeutschen W irtschaft auf den W elt
m ärkten inzwischen kaum noch um stritten. Gerade in Zeiten turbulenter 
M ärkte und massiver arbeitspolitischer Umbrüche hat sie ein hohes Niveau 
an Stabilität, F lexibilität und sozialer Besitzstandssicherung ermöglicht. Be
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triebsverfassung und Unternehmensmitbestimmung sind tragende Säulen der 
bundesdeutschen Arbeitsverfassung geworden m it der Folge, daß sie von 
allen Akteursgruppen im Unternehmen mitgetragen werden. Jedoch  haben 
die Unzufriedenheit m it dem Realisierungsgrad der M itbestim m ung, die In
fragestellungen des Regelungsbestandes und insbesondere neue ökonom ische 
Entwicklungen 1 9 9 0  in den Gewerkschaften die D ebatte um das M itbestim 
mungskonzept wieder aufleben lassen.
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4.1 Die aktuelle Mitbestimmungsdebatte

Im Vorfeld des 14. D GB-Gew erkschaftstages 1 9 9 0  kam  es zu einer m itbe
stimmungspolitischen Initiative der Gew erkschaft H BV , die eine Bilanzie
rung der bisherigen M itbestim m ungspraxis unter folgenden Gesichtspunkten 
anpeilte:

„(erstens) daß die bisherige Arbeit auf der Basis des Mitbestimmungsgesetzes von ’76 — 
nach dem Prinzip: Nachteile vermeiden und das Beste daraus machen -  fortgesetzt 
werden muß. Allerdings gehört nach unserer Auffassung eine öffentliche Verdeutli
chung von Sein und Schein der Aufsichtsratsarbeit dazu. Wir meinen zweitens, daß die 
bloße Fortsetzung der bisherigen Mitbestimmungspolitik nicht der Weisheit letzter 
Schluß sein kann. Wir halten eine Umsteuerung der gewerkschaftlichen Reformpolitik 
zur Mitbestimmung auf den vorrangigen Ausbau der Betriebsverfassung für erforder
lich, und zwar in Richtung sowohl auf verstärkte Beteiligungsrechte in wirtschaftlichen 
Angelegenheiten als auch auf arbeitsplatznahe Mitbestimmungsformen. Drittens ge
hört nach unserer Überzeugung dazu die Überpüfung der rechtlichen und praktischen 
Grundlagen des Zusammenwirkens zwischen den Organen der Betriebsverfassung und 
der gewerkschaftlichen Organisation. Und wir meinen viertens, daß wir die Diskussion 
über praktizierbare und mittelfristig realisierbare Formen der überbetrieblichen Mitbe
stimmung, vor allem unter Berücksichtigung praktischer Erfahrungen mit regionalen 
Ansätzen, verstärkt fortführen müssen“ (Schwegler 1990, 324).

Den Hintergrund der D ebatte bildeten nicht nur spezifische Umsetzungspro
bleme der H BV  oder Effektivitätsm ängel der bestehenden Gremien. Grundle
gender H intergrund ist der W andel unternehmenspolitischer Strategien unter 
folgenden Bedingungen: verschärfte Konkurrenz auf dem W eltm arkt; neue 
Produktionskonzepte unter Anwendung der Inform ationstechnologien; neue 
M anagem entstrategien einschließlich neuer Beteiligungskonzepte (HBS-Au- 
torenteam  1 9 9 0 , 3 1 5 ff., ausführlich z .B . Pries, Schmidt, Trinczek 199 0 ).

Dieser W andel bew irkt eine Verschiebung in den M itbestim mungsebenen. 
Im Strukturwandel werden
— erstens die regionale Planung und Abstimmung sowie die betriebliche Ge

staltung w ichtiger;
— zweitens treten neue Them en wie Technikgestaltung und Ö kologie in den 

Vordergrund;
— drittens verschiebt sich die Bedeutung der M itbestim m ungsform en von der 

partiellen Kontrolle von oben (Gewährleistung von Arbeitnehmerinteres
sen über den Aufsichtsrat) zu Gestaltungsinitiativen von unten (z.B . Be
schäftigungspläne) .
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D er aktuell brisanteste Punkt dürfte in der These liegen, daß mehr M itbe
stimmung über den Ausbau der Betriebsverfassung größere Durchsetzungs
chancen hat als der Versuch einer Stärkung der Aufsichtsrats-M itbestim - 
mung. W enn wir die D ebatte auf die Umw eltproblem atik beziehen, lautet die 
Frage, ob und in welchem M aße Ö kologie ein gewichtiges Them a in den 
Aufsichtsräten ist bzw. unter welchen Umständen es dazu werden könnte. 
D ie N achrangigkeit des Them as wird allein schon daraus deutlich, daß die 
zentrale Studie über das M itbestG  76 dazu keine Aussagen enthält (Bamberg 
et al. 1 9 8 7 ). Eine breite Befragung von Arbeitnehmervertreter/innen in Auf
sichtsräten ergab, „daß die Them en Entlassungen1, ,Stillegung1, ,Produk
tionsverlagerung1, ,Produktkonversion1 sowie der E in satz  ökologischer 
Techniken1 in größeren Unternehm en (mehr als 2 0 0 0 0  Beschäftigte) von 
höherer Bedeutung sind als in Kleinunternehmen. D ie B ere ich e ,Produktkon
version1 und E in sa tz  ökologischer Techniken1 weisen neben dem vergleichs
weise niedrigen Beantw ortungsgrad auch m it die niedrigsten Anteile der 
Nennung ,sehr hohe Beteiligung1 auf“ (DGB-Bildungsw erk o .J . ,  19). Ebenso 
die zuständige IG  M etall-Referentin: „Bisher spielten Fragen des Umwelt
schutzes auf dieser Ebene nur eine untergeordnete Rolle. M eist wurde über 
den Umweltschutz nur dann beraten, wenn durch die Produktion verursach
te, öffentlich bekannt gewordene Umweltskandale oder durch staatliche Auf
lagen initiierte Umweltinvestitionen schnelle Unternehmensentscheidungen 
anstanden“ (Roth  1 9 9 0 , 6 9 3 ).

Gerade wenn m an eine vorausschauende und integrierte ökologische U nter
nehm enspolitik fordert, kom m t den Lenkungsinstanzen der Unternehmen 
entscheidende Bedeutung zu (z.B . Wendeling-Schröder 1 9 9 0 , 5 1 3 ). Dement
sprechend hat die IG  M etall in ihrem Umweltpolitischen Programm 198 8  die 
N otw endigkeit der „Ernennung eines für Um weltpolitik zuständigen M it
glieds der Geschäftsführung“ hervorgehoben (IG M  1 9 8 8 , 4). Hochgreve 
sieht dies als ersten Schritt zur Vertretung des Faktors N atur in einer neuen 
Unternehmensverfassung: „Als langfristige Perspektive sollten demnach A r
beit, N atur und K apital in allen Unternehm ensorganen gleichgewichtig, also 
in D rittelparität vertreten sein“ (Hochgreve 1 9 8 9 , 4 6 6 ). Diese Sichtweise 
geht über die gew erkschaftlichen Positionen prinzipiell hinaus, weil sie N a
turschutzverbände und Komm unen in die Unternehmensmitbestimmung als 
V ertreter der N atur einbezieht.

Einen ähnlichen Ansatz vertritt der Gesetzentwurf der Grünen „Zum  Ausbau 
der M itbestim m ung und zur ökologischen M itbestim m ung im Unterneh
m en“ von 1 9 8 8 ; danach sind im paritätischen Aufsichtsrat auch jeweils zwei 
„Sachverw alter des Umweltinteresses“ auf Anteilseigner- und Unternehmer
seite vertreten, die auch von Umweltverbänden, Parteien und W ählervereini
gungen vorgeschlagen werden können. D er D G B  hat wegen der Gefahr der 
Zersplitterung und Bevorzugung von M inderheitspositionen Bedenken ange



meldet. Im neuen Entw urf eines Umwelt-Gesetzbuches ist ebenfalls die 
Pflicht zur Berufung eines Umweltschutzdirektors vorgesehen (Ö kologische 
Briefe 50/1990, 8). ln der 3 . Novelle des BIm SchG ist ab September 1 9 9 0  die 
Unternehmensleitung verpflichtet, einen Verantw ortlichen zu benennen, der 
auf der obersten Leitungsebene die Pflichten des Betreibers genehmigungs
pflichtiger Anlagen w ahrnim m t (§ 5 2 a , vgl. Arbeit &C Ö kologie 16/91, 3).
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4.2 Der DGB-Vorschlag zur Novellierung des Betriebsverfassungs
gesetzes

Das 1 9 7 2  novellierte BetrV G  war wohl das wichtigste Instrum ent betriebli
cher M itbestim m ung, die Instanz Betriebsrat der w ichtigste Träger. Aus 
durchaus ähnlichen Gründen wie bei der Unternehmensmitbestimmung 
(s. o .) haben sich auch hier alte Schwächen verstärkt und neue D efizite her
ausgebildet (z .B . Klaus 1 9 8 8 , 1 2 ff.) . Im M ittelpunkt standen dabei die durch 
neue Rationalisierungsstrategien auftretenden Problem e: Arbeitseinsparung, 
Vernetzung, U m qualifikation, neue Arbeitsform en, K ontrolle, prekäre Ar
beitsverhältnisse, aber auch die damit gesetzten Kompetenzproblem e betrieb
licher Interessenvertretung (exemplarisch Hildebrandt, Seltz 198 9 ). Aber 
auch aufgrund des gestiegenen ökologischen Problem drucks wurden diesbe
zügliche Forderungen in den Novellierungsvorschlag aufgenommen:

— eine Überwachungskompetenz des Betriebsrats bezüglich aller dem Um
weltschutz dienenden Gesetze, sow eit sie einen Betriebsbezug haben (§ 85 
Abs. 1 N r. 2  des N ovellierungsvorschlags);

— ein Inform ationsrecht über alle behördlichen Umweltanordnungen oder 
-auflagen;

— ein Recht auf die Hinzuziehung externer Sachverständiger;
— ein erzwingbares M itbestim m ungsrecht des Betriebsrats bei direkten und 

m ittelbaren M aßnahm en des Umweltschutzes (§ 9 4  Abs. 1 N r. 10 ); damit 
kann der Betriebsrat auch Betriebsvereinbarungen abschließen, die z .B . 
über behördliche Auflagen hinausgehen;

— eine K ooperationspflicht zwischen Umweltschutzbehörde und Betriebsrat 
(§ 9 6  Abs. 1) sowie die Hinzuziehungspflicht bei Vorgängen zwischen Un
ternehmensleitung und Behörde;

— eine Unterrichtungspflicht hinsichtlich aller Umweltbelastungen;
— ein M itbestim m ungsrecht bei der Bestellung und Abberufung von Be

triebsbeauftragten für Umweltschutz (§ 1 0 2  Abs. 6) (Sommer, Trümner 
1 9 8 8 , 9 6 ff.).

In der jetzt auch im D G B in Gang gekommenen Zukunftsdiskussion dürfte 
das Umweltthema ebenfalls einen höheren Stellenwert erhalten (Hoffmann et 
al. 1990).
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4.3 Ökologie in Tarifverträgen?

D er Tarifvertrag ist das originäre gew erkschaftliche Handlungsfeld und die 
Verhandlungsebene, auf der bisher die M arksteine von Gew erkschaftspolitik 
gesetzt werden (Lohn- und Leistungspolitik, Arbeitszeitregulierung, neuer
dings Qualifizierung und Leistungsbedingungen). Die Gewerkschaften nä
hern sich, u. a. aus Angst vor einer Überforderung dieses Instruments (bzw. 
der Streikfähigkeit zur Durchsetzung einer solchen Forderung), dem Umwelt
them a nur sehr zögerlich; die Unternehm erverbände bestreiten in der Regel 
sogar einen diesbezüglichen Regelungsbedarf (zu den tarifrechtlichen Proble
men vgl. Weyand 1 9 8 9 ). Eine neuere Studie zu den M öglichkeiten ökologi
scher Tarifpolitik  belegt, daß es sow ohl bei Unternehmensverbänden wie bei 
Gew erkschaften starke Argumente gegen die Regelung von Umweltschutz
fragen in Tarifverträgen gibt und eher die betriebliche Ebene bevorzugt wird. 
Allerdings sind die M öglichkeiten freiwilliger Vereinbarungen zwischen den 
Tarifparteien kaum angedacht (vgl. IÖ W  1 9 9 1 ). Anknüpfungspunkte sind 
auch hier Regelungen der Reklam ation zum Gesundheitsschutz am Arbeits
platz (für die IG  M edien vgl. Altenburg, Kehrl 1 9 9 0  sowie Zwingmann 
1 9 8 9 , für IG  M etall Anlage 6 des L R T V I  Nordwürttemberg/Nordbaden von 
198 8 ).

Erste Überlegungen zielen auf eine Erweiterung prozeduraler Rechte in vier 
Stufen (Schmidt 1 9 8 9 , 6 7 2 ff .) :
— Die Beschaffung von Inform ationen über die Umweltbelastung der Pro

duktion,
— Qualifizierungsmaßnahm en,
— Reklam ations- und Kontrollrechte,
— Einflußnahm en auf die Produktentwicklung.

In der Kampagne „Tarifreform  2 0 0 0 “ der IG  M etall werden solche Anregun
gen zumindest am Rande aufgenommen (Der Gew erkschafter 1/91). Auch 
hier werden die Grenzen bestehender Tarifverträge reflektiert, deren Grund
konzeption aus den fünfziger und sechziger Jahren  stam m t und die insbeson
dere nicht „den Bedürfnissen qualifizierter und sebstbewußter Arbeitnehmer/ 
innen von heute gerecht (werden), ihren A rbeitsalltag mitzugestalten“ (eben
da, 12). Neu ist, daß das Tarifkonzept nicht von Experten in der Zentrale 
entw ickelt werden soll, sondern in einem Diskussionsprozeß insbesondere 
der gew erkschaftlichen Vertrauensleute. Es reflektiert den generellen Bedeu
tungszuwachs von Betriebspolitik („beteiligungsorientierte Betriebspolitik“, 
Hindrichs 1 9 9 0 , 14  f., und „tarifvertraglich flankierte Betriebspolitik“, Hil
debrandt 1 9 8 8 , 5 4 9 ff.) und die Erweiterung der Trägerschaft auf die Ver
trauensleute und die Arbeitnehmer. Die Tarifreform  enthält auch Anknüp
fungspunkte an das liegengebliebene Konzept „M itbestim m ung am Arbeits
platz“ (D G B 1985).



„Ö kologieverträgliche Produktion und Produkte“ sind ein H andlungs
schw erpunkt gew erkschaftlicher Betriebspolitik der neunziger Jah re  (IG  M e
tall 1 9 9 0 , 2 4  f.), in der Tarifreform  2 0 0 0  steht ein noch engeres Konzept der 
„A rbeitsökologie“ im M ittelpunkt, die auch vom einzelnen Arbeitnehm er 
reklam iert, im Rahm en von Beteiligungsgesprächen und Planungsgruppen 
behandelt werden kann. Ansätze zu einer ökologisch orientierten Tarifpolitik  
gibt es auch bei der Gew erkschaft N ahrung-G aststätten-Genußm ittel. Im 
angenommenen Antrag 93 des letzten Gewerkschaftstages ist die Vereinba
rung von Umweltschutzbeauftragten und Umweltausschüssen, von Kennzif
fernsystemen sowie von Umweltverträglichkeitsprüfungen vorgesehen.
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4.4 Produktmitbestimmung

Dieses Konzept stellt die anspruchsvollste, aber auch unausgereifteste Erw ei
terungsperspektive der IG  M etall dar, M itbestim m ung auf der Betriebsver
fassungsebene anzusiedeln. Inzwischen wird diesem Ansatz auch von der 
Zentrale wachsende Bedeutung zugemessen: M itbestim m ung bei den Pro
dukten „ist ein wichtiges Elem ent der weiteren Dem okratisierung und gleich
zeitig Ansatzpunkt für ein verändertes Politikverständnis im Betrieb und über 
den Betrieb hinaus. W enn Arbeitnehmer sich m it den Folgewirkungen ihrer 
Produktion und ihrer Produkte auseinandersetzen, wenn sie nicht mehr be
reit sind, ihre arbeitsteilige Funktion im Produktionsprozeß auszuüben, ohne 
die Auswirkung ihrer T ätigkeit und der Produkte zu hinterfragen, dann kom 
men w ir damit einem neuen W achstumsmodell einen guten Schritt näher. Im 
Produktionsprozeß würde damit ein M aß  an Selbstentfaltung realisiert, das 
unserem M enschenbild entspricht“ (Steinkühler 1 9 8 8 ,1 0  ff., und Steinkühler 
1 9 8 9 , 5 1 0 ff.). Die Ursprünge liegen in den Branchenkrisen W erften und 
Stahl, den Versuchen von Beschäftigteninitiativen, durch neue, „sozial nützli
che und ökologisch verträgliche Produkte“ Beschäftigung zu sichern (Hilde
brandt 198 9 ). Diese Problem atik hat inzwischen ein umfassendes, branchen
spezifisches Ensem ble von Forderungen und M aßnahm en angestoßen (Abb. 
3 , S. 3 6 8 ) , das sich um das Ziel der Beschäftigungssicherung aufbaut (Bosch 
1 9 9 0  und Bosch et al. 198 7 ).

Das Grundkonzept der Konversion überschreitet einige systematische Gren
zen traditionellen Politikverständnisses und wird es daher schwer haben, sich 
ohne einschneidende Reduktionen durchzusetzen: A rbeiter als Experten, 
Öffnung von betrieblicher Interessenvertretung für externe Experten und 
Initiativen, individuelle Verantw ortung in der A rbeit für gesellschaftliche 
Folgen, Intervention in das Entscheidungsfeld Produktw ahl, -entwicklung 
und -m arketing (vgl. z .B . D ie M itbestim m ung 1 9 9 0 , 3 3 7 ff.; zur Verkehrs
problem atik vgl. neuerdings Muster, Richter 1990).
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I. Nationale Ebene
Beschäftigungsprogramme (z. B. DGB 1985 „Umweltschutz und qualitatives 
Wachstum“) und Zukunfts-Investitions-Programme, die eine Umverteilung der 
Staatsausgaben auf sozial und ökologisch notwendige, verträgliche Produkte und 
Dienstleistungen einfordern.

II. Branchenebene
Mitarbeit an branchenpoiitischen Initiativen zur Analyse von Krisenursachen und 
Durchsetzung branchenspezifischer Forderungen in Krisenlösungs-Kartellen 
(z. B. die IG Metall im Werftenbereich 1983, in der Automobilindustrie 1984, in der 
Unterhaltungselektronik 1985, in der Stahlindustrie 1985).

III. Betriebsebene
a) Unterstützung der betrieblichen Arbeitskreise „Alternative Produktion“, 

Vernetzung, Aufnahme in die Bildungsarbeit.
b) Aufbau lokaler Beratungskapazität (Innovations-Beratungs-Stellen derlGM, 

Technologie-Beratungsstellen des DGB).
c) Erweiterung von Sozialplänen mit den Funktionen: 

o Qualifizierung
o Produktsuche 
o Humanisierung der Arbeit 
o Frühverrentung und Abfindungszahlungen, 
wobei Qualifizierung ohne Anschlußbeschäftigung und Abfindungen 
z.Zt. dominieren.

IV. Regionalebene
Anknüpfend an Branchen- und Regionalkrisen, d. h. Entwicklung einzelbetriebli
cher Sanierung in wirtschaftspolitischen Rahmenkonzepten:
a) Regionalprogramme {z.B. DGB-Beschäftigungs- und Strukturprogramm Kü

ste, IGM-Zukunftsinvestitionsprogramm für die Montanregion.
b) Regionale Forschungs-, Koordinations- und Qualifizierungs-Institutionen (z. B. 

ZATU Nürnberg, EWZ Dortmund)
c) Kooperative regionale Kampagnen unter Beteiligung verschiedener Akteure wie 

Kommunen, Unternehmen, Gewerkschaften, Verbände und Forschungsinstitu
te (z. B. das Augsburger Projekt „Umwelt- und Ressourcenschutz“, Ernäh
rungsforen der NGG)

d) Kooperative Unternehmensgründungen (z. B. Beschäftigungsgesellschaft 
Stahl, Entwicklungsgesellschaften Werften der IGM)

e) Programme ökologischer Regionalplanung und ökologischer Kommunalpolitik 
(Gew. ÖTV)

1) Produktbezogene Zukunftskonzepte (z. B. Verkehr der IGM 1990)

Abb. 3 : Elemente aktiver Strukturpolitik der DGB-Gewerkschaften

5. Ausblick

Um w eltpolitik erweist sich auch im Bereich industrieller Beziehungen als ein 
Ferm ent, das eingefahrene Positionen, Strategien, Regulierungsmechanismen 
und Frontstellungen in Bewegung bringt oder zersetzt. Die Beobachtung der 
Regulierung von Umw eltkonflikten in der Gesellschaft weist darauf hin, daß 
staatliche Vorgaben in zunehmendem M aße durch Verhandlungslösungen 
zwischen verschiedenen Interessengruppierungen ergänzt werden (exempla-
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risch Hoffmann-Riem  1 9 9 0  und Striegnitz 199 0 ). In diesen kooperativen 
Verfahren gilt inzwischen Bürgerbeteiligung zumindest als unvermeidlich zur 
Akzeptanz z. B. einer kom munalen Großanlage, seitdem sich die Fälle häu
fen, in denen Investitionsplanungen „politisch nicht durchsetzbar“ waren. 
D ie klassischen industriellen Beziehungen spielen in diesen Verfahren aller
dings kaum eine Rolle, sie finden wesentlich zwischen Betreiber — Behörde — 
Bürgerinitiative statt. Indikator hierfür ist die Vielzahl von freiwilligen Bran
chenabkom m en bzw. Selbstverpflichtungen, die als „vertrauensbildende 
M aßnahm en“ versuchen, gesetzlichen Regelungen zuvorzukommen [Vennen 
1991).
Auf der anderen Seite beobachten wir in den innerbetrieblichen Regulie
rungsmechanismen ebenfalls einen Bedeutungszuwachs kooperativer Pro
blembewältigungsstrategien und die Einbeziehung qualifizierter Beschäftig
tengruppen, die auf der teilweisen Abkehr von tayloristischen Gestaltungs
prinzipien beruht (z.B . Düll, Lutz 198 9 ). Auffällig ist daher, daß es — bis auf 
die eher passive Einbeziehung von Beschäftigten durch einige ökologisch 
aktive Unternehmensleitungen (vgl. die Berichte der entsprechenden Vereini
gungen BA U M  und future) -  keine Konzepte und Praktiken einer dezentra
len, personengetragenen Um weltpolitik im Betrieb gibt (im Gegensatz zu 
einer zentral-technologiezentrierten Um weltpolitik), obw ohl bei den Be
schäftigten durchaus hohe M otivationspotentiale festgestellt wurden [Heine, 
Mautz 1 9 8 9  und Bogun, Warsewa 1990).

Eine der Ursachen für die Differenz zwischen Umweltbewußtsein und be
trieblichem  Alltagshandeln ist neben den rigiden Zuständigkeitsregeln die 
Tatsache, daß eine Vielzahl indirekt umweltschädlicher Regelungen existiert 
(Arbeitsbewertung, Arbeitszeitregelungen, Arbeitsteilung und Arbeitsorgani
sation etc.), die bisher nicht angetastet wurden. Eine nur additive Umweltpo
litik ist zur weitgehenden Unwirksamkeit verurteilt.

Zusammenfassend stellen sich also für die Zukunft folgende Fragen:
1. W elche Rolle die industriellen Beziehungen in der Umw eltpolitik spielen 

können;
2 . welche Bedeutung der Beteiligung der Beschäftigten an einer ökologischen 

Unternehmenspolitik zugemessen wird, insbesondere unter dem Aspekt 
integrierter und präventiver Umweltpolitik;

3. wieweit konsensuale M aßnahm en zwischen Unternehmerverbänden/Un- 
ternehmen und Gewerkschaften/Betriebsräten möglich sind und wo sich 
alte Frontstellungen reproduzieren. Dies enthält für die Gew erkschaften 
das Spannungsverhältnis zwischen Co-M anagem ent und Gegenm acht;

4 . über welche Formen die Betriebsgrenze im Sinne einer Verbindung von 
gesellschaftlichem und betrieblichem  Umweltschutz durchlässig wird.

Bei der Beantw ortung dieser Fragen ist zu berücksichtigen, daß die ökologi
sche Problemlage in den einzelnen Branchen und dementsprechend auch die 
einzelgewerkschaftlichen Umweltprogrammatiken sehr unterschiedlich sind
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(,Schmidt 1 9 8 9 ), und daß diese unter dem Aspekt der Beschäftigungssiche
rung und Qualifizierung in ein strukturpolitisches Konzept integriert sind.
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